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102. D E K R E T – zur Inkraftsetzung der Beschlüsse der
Caritas Bundeskommission

A § 8a AT AVR  Kostenübernahme bei erweitertem
Führungszeugnis

I.  Im Allgemeinen Teil der AVR wird ein neuer § 8a eingefügt:

„§ 8a Einholung eines erweiterten Führungszeugnisses während des
Dienstvehältnisses
Soweit die Einholung eines erweiterten Führungszeugnisses gesetzlich
vorgeschrieben und vom Dienstgeber angeordnet ist, werden die dafür ent-
stehenden Kosten im laufenden Dienstverhältnis vom Dienstgeber getra-
gen.“

II. Inkrafttreten

Die Regelung tritt zum 1. Juli 2019 in Kraft.

B Anlage 7 zu den AVR Antrag zu Änderungen in der Anlage 7 B II
zu den AVR und Einfügen eines neuen Abschnittes G zur Anlage 7 zu
den AVR

I. In Anlage 7 B II zu den AVR wird ein neuer § 1a eingefügt:

„§ 1a Monatliche Zulage
Der Schüler erhält zusätzlich zur Ausbildungshilfe eine monatliche Zulage
in Höhe von 11,11 Euro.“

II. Nach Abschnitt F zur Anlage 7 zu den AVR wird folgender neuer Ab-
schnitt G in die Anlage 7 zu den AVR eingefügt:

„G Schüler in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zum Erzieher und in
betrieblich-schulischen Gesundheitsberufen

§ 1 Geltungsbereich
Diese Ordnung gilt für
a) Schüler, die in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zum Erzieher

nach landesrechtlichen Regelungen ausgebildet werden
sowie
b) Schüler in den Gesundheitsberufen Diätassistent, Ergotherapeut,

Logopäde, Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent, Medizi-
nisch-technischer Radiologieassistent, Medizinisch-technischer As-
sistent für Funktionsdiagnostik, Orthoptist oder Physiotherapeut, *) de-



178

ren praktische Ausbildung bei einer Einrichtung im Geltungsbereich
der AVR (§ 2 Abs. 1 AT zu den AVR) erfolgt, die entweder vom selben
Träger wie die die theoretische Ausbildung erbringende Schule getra-
gen ist oder die eine Kooperationsvereinbarung mit dieser Schule ge-
troffen hat.

§ 2 Ausbildungsvertrag
1Die Einrichtung als Träger der praktischen Ausbildung schließt mit dem
Auszubildenden zu Beginn der Ausbildung einen schriftlichen Ausbildungs-
vertrag. 2Die Einrichtung kann die Schule im Sinne des § 1 zum Abschluss
des Ausbildungsvertrages bevollmächtigen. 3Der Ausbildungsvertrag be-
darf der Zustimmung durch die Schule. 4Zum Ausbildungsvertrag wird von
der Einrichtung der mit der Schule abgestimmte Ausbildungsplan nachge-
wiesen.

§ 3 Ausbildungsvergütung
1Schüler nach § 1 Buchst. a) erhalten eine Ausbildungshilfe nach § 1 Abs.
(a) des Abschnittes B II der Anlage 7 zu den AVR. 2Schüler nach § 1
Buchst. b) erhalten eine monatliche Ausbildungshilfe in Höhe von

ab 1. Januar 2019 ab 1. März 2019

im ersten Ausbildungsjahr 965,24 Euro 1.015,24 Euro

im zweiten Ausbildungsjahr 1.025,30 Euro 1.075,30 Euro

im dritten Ausbildungsjahr 1.122,03 Euro 1.172,03 Euro

§ 3a Monatliche Zulage
Schüler nach § 1 Buchst. a) und b) erhalten zusätzlich zur Ausbildungshilfe
eine monatliche Zulage in Höhe von 11,11 Euro.

§ 4 Anzuwendende Regelungen
Im Übrigen finden die Regelungen des Abschnittes B II der Anlage 7 zu
den AVR entsprechende Anwendung mit Ausnahme von § 1a.

§ 5 Inkrafttreten und Geltung
(1) 1Diese Regelung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 2Für Schüler nach § 1
Buchst. a) gilt sie nur für solche Ausbildungsverhältnisse, die ab dem
1. Januar 2019 begonnen wurden.
(2) 1Diese Regelung ist befristet und tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021
außer Kraft. 2Für bis dahin begonnene Ausbildungsverhältnisse gilt sie bis
zu deren Ende fort, jedoch nicht länger als drei Jahre nach Beginn der Aus-
bildung bei der Schule.
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*)Ausbildungsberufe gemäß § 1 Buchst. b)

Ausbildung Gesetzliche Vorschriften in der
jeweils aktuellen Fassung

1. Orthoptisten

Orthoptistengesetz vom 28. November 1989
(BGBl. I S. 2061)
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für
Orthoptistinnen und Orthoptisten vom
21. März 1990 (BGBl. I S. 563)

2. Logopäden

Gesetz über den Beruf des Logopäden vom
7. Mai 1980 (BGBl. I S. 529)
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Lo-
gopäden vom 1. Oktober 1980 (BGBl. I
S. 1892)

3.

a) Medizinisch-technische La-
boratoriumsassistenten

b) Medizinisch-technische
Radiologieassistenten

c) Medizinisch-technische Assis-
tenten für Funktionsdiagnostik

MTA-Gesetz vom 2. August 1993 (BGBl. I
S. 1402)
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für
technische Assistenten in der Medizin vom
25. April 1994 (BGBl. I S. 922)

4. Ergotherapeuten

Ergotherapeutengesetz vom 25. Mai 1976
(BGBl. I S. 1246)
Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung vom 2. August 1999
(BGBl. I S. 1731)

5. Physiotherapeuten

Masseur- und Physiotherapeutengesetz
vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1084)
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für
Physiotherapeuten vom 6. Dezember 1994
(BGBl. I S. 3786)

6. Diätassistenten

Diätassistentengesetz vom 8. März 1994
(BGBl. I S. 446)
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für
Diätassistentinnen und Diätassistenten vom
1. August 1994 (BGBl. I S. 2088)

III. Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Januar 2019 in Kraft.
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C Anlage 8 zu den AVR

I. Neue Versorgungsordnung C der Anlage 8 zu den AVR

In Anlage 8 zu den AVR wird nach der Versorgungsordnung B folgende
neue Versorgungsordnung C eingefügt:

„Versorgungsordnung C (VersO C)
1Die „Ständige Arbeitsrechtliche Kommission“ hat am 15. Oktober 1965 die
Versorgungsordnung B für die Mitarbeiter im Geltungsbereich der AVR be-
schlossen und mit Wirkung vom 1. April 1966 in Kraft gesetzt. 2Diese be-
zweckt eine Alters- und Hinterbliebenenversorgung für Mitarbeiter durch
Entrichtung von Versicherungsbeiträgen. 3Die Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission hat mit der nachstehenden Versorgungsord-
nung C die Versorgungsordnung B mit Wirkung vom 1. Juli 2019 für ab
dem 1. Januar 2019 erfolgende neue Zusagen zur Zusatzversorgung an-
gepasst.

§ 1 Geltungsbereich
(1) Der Versicherungspflicht unterliegt vom Beginn des Dienst- und Ausbil-
dungsverhältnisses an der Mitarbeiter bzw. der gemäß Anlage 7 zu den
AVR zu seiner Ausbildung Beschäftigte,

a) der das 15. Lebensjahr vollendet hat und
b) auf dessen Dienst- bzw. Ausbildungsverhältnis die AVR Anwendung

finden (§ 2 AT).

(2) 1Ausgenommen von der Versicherungspflicht ist ein Mitarbeiter oder zu
seiner Ausbildung Beschäftigter,

a) der aus der gesetzlichen Rentenversicherung Altersruhegeld oder
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit erhält,

b) der für nicht mehr als sechs Monate eingestellt wird und wegen dieser
Befristung eine Wartezeit oder Aufschubzeit des Versicherungsvertra-
ges nach § 2 nicht erfüllen kann oder

c) der nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu versichern ist.
2Erfolgt im Falle des Satzes 1 Buchst. b) eine Weiterbeschäftigung nach
Ablauf der ursprünglichen Beschäftigung, besteht ab dem Weiterbeschäfti-
gungsbeginn eine Versicherungspflicht mit einer Beitragspflicht auch für
den Zeitraum der ursprünglich vorgesehenen Beschäftigung.

§ 2 Versicherung
(1) 1Die Zusatzversorgung erfolgt durch den Abschluss eines Versiche-
rungsvertrages durch den Dienstgeber nach Maßgabe einer zwischen dem
Versicherungsunternehmen (Versicherer) und dem Deutschen Caritasver-
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band e.V. mit Zustimmung der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen
Kommission abgeschlossenen Rahmenvereinbarung. 2Die Auswahl des
Versicherers zu einer solchen Rahmenvereinbarung erfolgt durch die Ar-
beitsrechtliche Kommission unter Beteiligung des Deutschen Caritasver-
bandes e.V.

(2) 1Die Rahmenvereinbarung kann nach Bestimmung durch die Arbeits-
rechtliche Kommission einen oder mehrere Angebotsverträge enthalten.
2Mindestens ein Angebotsvertrag muss zu einer beitragsorientierten Leis-
tungszusage (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG) führen. 3Soweit mehr als ein An-
gebotsvertrag enthalten ist, können in der Rahmenvereinbarung der oder
die weiteren Angebotsverträge auf die Nutzung für die Sicherstellung zu-
sätzlicher Anwartschaften durch Entgeltumwandlung nach § 4 Abs. 3 be-
schränkt oder Altersgrenzen zur Bestimmung des für den Mitarbeiter gel-
tenden Angebotsvertrages vorgesehen werden. 4Erfolgt keine solche Be-
stimmung, erfolgt die Auswahl durch den Mitarbeiter zu Beginn des versi-
cherungspflichtigen Dienst- bzw. Ausbildungsverhältnisses.

§ 3 Anmeldung und Abmeldung
(1) 1Der Dienstgeber meldet den Mitarbeiter mit Beginn des versicherungs-
pflichtigen Dienst- bzw. Ausbildungsverhältnisses bei dem Versicherer an
und teilt dem Mitarbeiter dieses in geeigneter Weise mit. 2Das Versiche-
rungsverhältnis wird vom Dienstgeber nach seinem Zustandekommen dem
Mitarbeiter in geeigneter Weise in Textform unverzüglich, spätestens mit
der darauf folgenden Entgeltabrechnung, nachgewiesen. 3Der Dienstgeber
wird Versicherungsnehmer, der Mitarbeiter Versicherter.

(2) 1Der Dienstgeber meldet den Mitarbeiter mit Ende des versicherungs-
pflichtigen Dienst- bzw. Ausbildungsverhältnisses bei dem Versicherer ab.
2Die vollzogene Abmeldung wird dem Versicherten durch den Dienstgeber
unverzüglich in geeigneter Weise in Textform nachgewiesen; gleichzeitig
wird der Versicherte unter Angabe der erreichten Rentenanwartschaft da-
von in Kenntnis gesetzt, welche Möglichkeiten zur Fortsetzung des Versi-
cherungsverhältnisses bestehen.

§ 4 Beiträge
(1) 1Die Beiträge zur Zusatzversicherung (Pflichtversicherung) trägt der
Dienstgeber. 2Beitragspflicht besteht für den Zeitraum, für den dem Mitar-
beiter ein Anspruch auf Dienstbezüge nach den AVR oder auf Sozialbe-
züge nach Anlage 1 zu den AVR zusteht.

(2) 1Der Beitrag der Zusatzversicherung ist vom versicherungspflichtigen
Beschäftigungsentgelt mit einem Beitragssatz von 7,5 % zu berechnen.
2Als versicherungspflichtiges Beschäftigungsentgelt ist zu berücksichtigen:
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a) Dienstbezüge nach Abschnitt II der Anlage 1,
b) tarifliche monatliche Zulagen für besondere Tätigkeiten (z. B.

Wechselschicht- und Schichtzulage, Heim- und Werkstattzulage, Pfle-
gezulage),

c) Vergütung für Bereitschafts- und Rufbereitschaftsdienste sowie Zu-
schläge für Überstunden.

(3) Dem Mitarbeiter steht es frei, eine zusätzliche Anwartschaft durch eine
Entgeltumwandlung (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG) in einem weiteren Versi-
cherungsvertrag sicherzustellen.

(4) 1Der Dienstgeber erbringt die Beiträge an den Versicherer monatlich
nach Maßgabe des sich aus der jeweiligen monatlichen Entgeltabrechnung
ergebenden versicherungspflichtigen Beschäftigungsentgelts. 2Unregelmä-
ßig oder einmalig anfallende Entgeltbestandteile werden auch bei einem
zwischenzeitlich erfolgenden Jahreswechsel in dem Kalendermonat be-
rücksichtigt, in dem sie endgültig in der Entgeltabrechnung berechnet wer-
den. 3Soweit sich durch steuer- und sozialversicherungsrechtlich zulässige
Rückrechnung eine Änderung des kalenderjährlichen versicherungspflich-
tigen Beschäftigungsentgelts ergibt, wird die sich daraus ergebende Ände-
rung des Beitrags bei der Beitragshöhe des Kalenderjahres berücksichtigt,
in dem die Rückrechnung erfolgt.

(5) 1Die Steuer- und Sozialversicherungspflicht für die Beiträge richtet sich
nach den gesetzlichen Vorschriften. 2Der Dienstgeber trägt eine auf die
Beiträge entfallende pauschalierte Lohnsteuer, solange die rechtliche Mög-
lichkeit der Pauschalierung gegeben ist.

§ 5 Beitragsfreie Zeiten
(1) Beitragspflicht besteht nicht für Zeiten, für die der Mitarbeiter keinen
Anspruch auf Dienstbezüge nach den AVR oder auf Sozialbezüge nach
Anlage 1 zu den AVR hat.

(2) 1Sofern die Versicherungsbedingungen des Versicherungsvertrages
dies zulassen, kann der Mitarbeiter in den Zeiten, in denen nach Absatz 1
keine Beitragspflicht besteht, diesen mit eigenen Beiträgen fortführen. 2Die
hieraus entstehenden Anwartschaften und Ansprüche des Mitarbeiters sind
keine solchen nach § 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG, soweit die eigenen Beiträge
nicht durch eine Entgeltumwandlung im Anschluss an diese Zeiten erbracht
wurden.

(3) 1Entfällt wegen Beendigung des Dienst- bzw. Ausbildungsverhältnisses
die Beitragspflicht des Dienstgebers für ein bestehendes Versicherungs-
verhältnis, ohne dass der Versicherte von der Möglichkeit der Fortführung
der Versicherung gemäß § 6 Gebrauch macht, wird das Versicherungsver-
hältnis beitragsfrei fortgesetzt. 2In diesem Fall wird eine Anwartschaft nach
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Maßgabe des zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung vorhandenen De-
ckungskapitals berechnet. 3Der Anspruch des Versicherten auf Teilnahme
an künftigen Leistungserhöhungen aus der satzungsmäßigen Überschuss-
verwendung bleibt von der Beitragsfreistellung unberührt.

§ 6 Fortführung durch den Versicherten
1Entfällt die Beitragspflicht des Dienstgebers für eine bestehende Versiche-
rung wegen des Endes des Dienstverhältnisses, so kann der Versicherte
nach Maßgabe des Versicherungsvertrages die Versicherung als eigene
Versicherung mit eigenen Beiträgen fortführen. 2Diejenigen Anwartschaf-
ten, die nach dem Ausscheiden in einer so fortgeführten Versicherung ent-
stehen, führen nicht zu einer betriebsrentenrechtlichen Verpflichtung des
Dienstgebers, soweit sie nicht die aus den Pflichtbeiträgen entstehenden
Überschussanteile betreffen. 3Bei Fortführung als eigene Versicherung ist
eine Kündigung der Versicherung oder deren mit dem Versicherer einver-
nehmliche Aufhebung ohne Zustimmung des Dienstgebers ausgeschlos-
sen.

§ 7 Dienstgeberwechsel
Scheidet ein bei dem Versicherer pflichtversicherter Mitarbeiter aus dem
Dienst- bzw. Ausbildungsverhältnis aus und nimmt er eine Tätigkeit bei ei-
nem Dienstgeber auf, der ebenfalls die Pflichtversicherung bei diesem Ver-
sicherer nach der Versorgungsordnung C anwendet, so ist die begonnene
Pflichtversicherung durch diesen Dienstgeber fortzusetzen, soweit die Ver-
sicherungsbedingungen dies zulassen.

§ 8 Weitere Regelungen
(1) Die Bestimmungen dieser Versorgungsordnung finden im Gebiet der
Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt,
Thüringen und Sachsen sowie in dem Teil des Landes Berlin, für den das
Grundgesetz bis einschließlich 2. Oktober 1990 nicht galt, mit den folgen-
den Maßgaben Anwendung.

(2) Abweichend von § 4 Abs. 2 Satz 1 und ergänzend zu § 4 Abs. 1 Satz 1
wird der Beitragssatz nach § 4 Abs. 2 Satz 1 für Einrichtungen in dem in
Absatz 1 genannten Gebiet mit 2,5 %, ab dem 1. April 2019 mit 4,5 % und
ab dem 1. April 2020 mit 5,5% gerechnet.

(3) 1In diesem Gebiet beteiligen sich die Mitarbeiter an diesen Beiträgen mit
einem Eigenbeitrag im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 4 BetrAVG ab dem 1. April
2019 mit 1 % und ab dem 1. April 2020 mit 1,5 % des versicherungspflich-
tigen Beschäftigungsentgelts. 2§ 1a Absätze 2 bis 5 der VersO A der An-
lage 8 zu den AVR finden entsprechende Anwendung.

(4) 1Der Dienstgeber führt die Beiträge als Schuldner nach § 4 Abs. 4 an
die Versicherung ab. 2Dies umfasst auch die Eigenbeiträge der Beschäf-
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tigten. 3Der Dienstgeber behält den Eigenbeitrag des Beschäftigten vom
Arbeitsentgelt des Beschäftigten ein. 4Die Beteiligung erfolgt für jeden Ka-
lendermonat des Zeitraums der Beitragspflicht, für den der Beschäftigte ei-
nen Anspruch auf Bezüge (Entgelt, sonstige Zuwendungen, Krankenbe-
züge) oder einen Anspruch auf Krankengeldzuschuss hat, auch wenn die-
ser wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers
nicht gezahlt wird.

(5) Der Anspruch des Beschäftigten nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz
BetrAVG in Verbindung mit § 1a Abs. 3 BetrAVG, zu verlangen, dass die
Voraussetzungen für eine Förderung nach den §§ 10a, 82 Abs. 2 EStG
erfüllt werden, ist für die Pflichtversicherung ausgeschlossen, wenn die
Versicherungsbedingungen der Versicherung diese Förderungsmöglichkeit
nicht ausdrücklich vorsehen.

(6) 1Der Eigenbeitrag nach Absatz 3 entfällt, wenn der Mitarbeiter für eine
Entgeltumwandlung i.S.d. Beschlusses der Zentral-KODA vom 15. April
2002 in seiner jeweiligen Fassung ab dem 1. April 2019 von mindestens
1 %, ab dem 1. April 2020 von mindestens 1,5 % des versicherungspflichti-
gen Beschäftigungsentgelts im Kalenderjahr aufwendet. 2In diesem Fall
vermindert sich der dem vom Dienstgeber abzuführenden Beitrag zugrunde
liegende Beitragssatz um den jeweils geltenden Beitragssatz des Eigen-
beitrags des Mitarbeiters.

§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung
(1) Diese Regelung tritt am 1. Juli 2019 in Kraft.

(2) 1Soweit bei Inkrafttreten dieser VersO C bestehende Dienstverhältnisse
bereits am 1. Januar 2019 bestanden haben und für diese keine Zusatz-
versorgung bei der Pensionskasse der Caritas VVaG oder der Kölner Pen-
sionskasse bewirkt wurde, entrichtet der Dienstgeber auch Beiträge für die
Beschäftigungszeiten des Jahres 2019, die vor dem Versicherungsbeginn
lagen. 2Für im Laufe des Kalenderjahres 2019 begonnene, bei Inkrafttreten
dieser VersO C noch bestehende Dienstverhältnisse gilt dies entsprechend
für Beiträge ab dem Beginn des Dienstverhältnisses.

(3) Im Jahr 2019 reicht es aus, wenn die Anmeldung zu der Versicherung
und die Beitragszahlung unter Beibehaltung des in dieser Ordnung vorge-
sehenen jeweiligen Beginns der Versicherung erst zum Ende des Kalen-
derjahres mit Wirkung für das Jahr 2019 erfolgt.

(4) 1Die Verzinsung der nach Absatz 2 für vor Versicherungsbeginn ent-
richtete Beiträge und für nach Absatz 3 bis zum Ende des Kalenderjahres
2019 erbrachte Beiträge richtet sich nach den Bedingungen des Versiche-
rungsvertrages. 2Ein darüber hinausgehender Anspruch auf eine Verzin-
sung für den Zeitraum vor der Beitragszahlung besteht insoweit nicht.
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(5) 1VersO B findet weiterhin auf solche Mitarbeiter Anwendung, für die die
Zusatzversorgung bei der Pensionskasse der Caritas VVaG oder der Köl-
ner Pensionskasse VVaG bewirkt wird. 2Dies gilt auch für solche Mitarbei-
ter, für die eine Maßnahme nach § 8 der VersO B Anwendung findet.

(6) 1Der Dienstgeber kann bis zum 1. Januar 2021 die Versicherungsver-
träge der Mitarbeiter nach Abs. 5 per 1. Januar 2020 oder 1. Januar 2021
beitragsfrei stellen, soweit dies die Versicherungsbedingungen der in Abs.
5 genannten Pensionskassen zulassen. 2Voraussetzung für die Anwen-
dung des Satzes 1 ist, dass der Dienstgeber zum selben Termin in ent-
sprechender Anwendung des § 3 Abs. 1 eine Anmeldung des Mitarbeiters
vornimmt und der Mitarbeiter der Beitragsfreistellung zugestimmt hatte.
3Auf die Beitragsfreistellung findet § 5 Abs. 3 entsprechende Anwendung.

(7) 1Soweit nach Abs. 5 die VersO B Anwendung findet, kann für die
Durchführung der Entgeltumwandlung nach dem Beschluss der Zentral-
KODA vom 15. April 2002 in der jeweils geltenden Fassung die Versiche-
rung nach § 4 Abs. 3 genutzt werden, soweit der Versicherer dies in seinen
Bedingungen zulässt. 2In diesem Fall gilt ein sachlicher Grund im Sinne
des Satzes 3 des Absatzes 1 des Beschlusses der Zentral-KODA als ge-
geben.“

II. Änderung des Grundsatzes der Versorgung in der Anlage 8 zu den
AVR

Im Abschnitt „Grundsatz der Versorgung für Alter und Invalidität“ in Anlage
8 zu den AVR wird Satz 3 wie folgt neu gefasst:

„3Versorgungsordnung C ist anzuwenden, sofern der Dienstgeber nicht
Beteiligter einer öffentlich-rechtlichen Zusatzversorgungseinrichtung ist; für
Versicherungsverhältnisse, die vor dem 31. Dezember 2018 begründet
wurden, gilt die Versorgungsordnung B.“

III. Änderung der Versorgungsordnung B der Anlage 8 zu den AVR

§ 10 der VersO B wird wie folgt neu gefasst:

„§ 10 Geltung der Versorgungsordnung B
Abweichend von § 1 besteht eine Versicherungspflicht nur, wenn das
Dienst- und Ausbildungsverhältnis des Mitarbeiters bzw. des gemäß Buch-
stabe A, B und E der Anlage 7 zu den AVR zu seiner Ausbildung Beschäf-
tigten vor dem 20. September 2018 begonnen wurde und die Zusatzren-
tenversicherung des betreffenden Mitarbeiters bei der Pensionskasse der
Caritas VVaG (§ 2) oder der Kölner Pensionskasse VVaG (§ 8a) vor dem
20. September 2018 wirksam abgeschlossen war.“
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IV. Inkrafttreten

Die Änderungen nach I., II. und III. treten zum 1. Juli 2019 in Kraft.

D Anlage 21a zu den AVR Redaktionelle Anpassung

I. § 4 Abs. 1 der Anlage 21a zu den AVR wird wie folgt geändert:

„(1) Die Entgeltgruppen 9b bis 15 umfassen sechs Stufen.“

II. Anhang A zur Anlage 21a zu den AVR wird wie folgt geändert:

In der Tabelle „Vergütungsgruppen für Lehrkräfte nach der Anlage 21a zu
den AVR“ wird in der ersten Spalte der zweiten Zeile „E 9“ durch „E 9b“ er-
setzt.

III. Inkrafttreten

Die Änderungen treten rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft.

E Anlagen 31, 32 und 33 zu den AVR Höhergruppierung bei
gleichzeitigem Stufenaufstieg

I. Es wird ein neuer Satz 2 in die §§ 14 Abs. 4 der Anlage 31 und 32 zu
den AVR eingefügt:

„²Fällt der Zeitpunkt der Stufensteigerung mit dem einer Höhergruppierung
eines Mitarbeiters zusammen, so ist zunächst die Steigerung in der bishe-
rigen Vergütungsgruppe vorzunehmen und danach die Höhergruppierung
durchzuführen.“

Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3,
der bisherige Satz 3 wird zu Satz 4,
der bisherige Satz 4 wird zu Satz 5.

Im dann neuen Satz 5 wird das Wort „Satz 3“ durch das Wort „Satz 4“ er-
setzt.

II. Es wird ein neuer Satz 2 in den § 13 Abs. 4 der Anlage 33 zu den AVR
eingefügt:

„²Fällt der Zeitpunkt der Stufensteigerung mit dem einer Höhergruppierung
eines Mitarbeiters zusammen, so ist zunächst die Steigerung in der bishe-
rigen Vergütungsgruppe vorzunehmen und danach die Höhergruppierung
durchzuführen.“

Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3,
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der bisherige Satz 3 wird zu Satz 4,
der bisherige Satz 4 wird zu Satz 5.

Im dann neuen Satz 5 wird das Wort „Satz 3“ durch das Wort „Satz 4“ er-
setzt.

Der bisherige Satz 5 wird zu Satz 6,
der bisherige Satz 6 wird zu Satz 7.

Im dann neuen Satz 7 wird das Wort „Satz 5“ durch das Wort „Satz 6“ er-
setzt.

III. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 7. März 2019 in Kraft

Vorstehender Beschluss vom 4. Juli 2019 wird hiermit für das Bistum Dres-
den-Meißen in Kraft gesetzt.

Dresden, 23. September 2019

         LS

gez. + Heinrich Timmerevers Notar
Bischof von Dresden-Meißen

103. D E K R E T – zur Inkraftsetzung eines Beschlusses der
Regionalkommission Ost

Umsetzung des Beschlusses der Bundeskommission 2/2019 zur Änderung
in der Anlage 7 B II zu den AVR der Regionalkommission Ost

Die Regionalkommission Ost beschließt:

I. Regelung
Die Werte der Zulagen im Beschluss der Bundeskommission 2/2019, Ta-
gesordnungspunkt 5.4 vom 4. Juli 2019 zu § 1a der Anlage 7 B II zu den
AVR sowie zu § 3a der Anlage 7 B II zu den AVR richten sich nach dem
jeweils geltenden Bundesmittelwert.

II. Inkrafttreten
Diese Regelung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Für Schüler nach § 1 lit a)
gilt sie nur für solche Ausbildungsverhältnisse, die ab dem 1. Januar 2019
begonnen wurden. Diese Regelung ist befristet und tritt mit Ablauf des
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31. Dezember 2021 außer Kraft. Für bis dahin begonnene Ausbildungsver-
hältnisse gilt sie bis zu deren Ende fort, jedoch nicht länger als drei Jahre
nach Beginn der Ausbildung bei der Schule.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt
Die Bundeskommission hat in ihrer Sitzung 2/2019 am 4. Juli 2019 zum
Tagesordnungspunkt 5.4 Änderungen an der Anlage 7 B II hinsichtlich ei-
ner monatlichen Zulage für Ausbildungsverhältnisse sowie die Einfügung
eines neuen Abschnitts G zur Anlage 7 der AVR beschlossen. Dieser Be-
schluss soll hinsichtlich der dort beschlossenen Vergütungswerte in der
Regionalkommission Ost nachvollzogen werden.

Beschlusskompetenz
Die Kompetenz der Regionalkommission für diesen Beschluss ergibt sich
aus § 13 Abs. 3 S. 1 und 2 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion, da über die Höhe der Vergütungsbestandteile innerhalb der von der
Bundeskommission festgelegten Bandbreiten entscheiden.

Vorstehender Beschluss vom 11. Juli 2019 wird hiermit für das Bistum
Dresden-Meißen in Kraft gesetzt.

Dresden, 23. September 2019

         LS

gez. + Heinrich Timmerevers Notar
Bischof von Dresden-Meißen

104. D E K R E T – zur Inkraftsetzung eines Beschlusses der
Regionalkommission Ost

Ergänzung zum Beschluss Vergütungen und Entgelte in der Region Ost ab
1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2020 (für Auszubildende ab 1. Septem-
ber 2018 bis 31. August 2020) vom 21. Juni 2018

A. Bestätigung der Werte
Die Regionalkommission Ost bestätigt die Richtigkeit der auf der Grund-
lage ihres Eckpunktebeschlusses vom 14. Dezember 2017 in Verbindung
mit dem Beschluss der Bundeskommission vom 14. Juni 2018 und dem
Korrekturbeschluss der Bundeskommission vom 11. Oktober 2018 sowie
dem Beschluss zur Anlage 7 der Bundeskommission vom 4. Juli 2019 be-
rechneten und nachfolgend in Abschnitt B dieses Beschlusses wiederge-
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gebenen Werte für die Regelvergütungen, Tabellenentgelte, Stundenent-
gelte und Ausbildungsvergütungen.

B. Werte der Regelvergütungen, Tabellenentgelte, Stundenentgelte und
Ausbildungsvergütungen in der Region Ost ab 1. Januar 2019 bis 31. De-
zember 2019 (für Auszubildende ab 1. September 2018 bis 31. August
2019) und ab 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 (für Auszubildende
ab 1. September 2019 bis 31. August 2020)

Punkt III. Anlage 7 zu den AVR wird ergänzt um eine Ziffer 5:

§ 3 Satz 1 Abschnitt G der Anlage 7 zu den AVR

ab 1. Januar
2019
entspricht 90 %
der mittleren
Werte der Bun-
deskommission
vom 01.01.2019

ab 1. März 2019
entspricht 90 %
der mittleren
Werte der Bun-
deskommission
vom 01.03.2019

ab 1. September
2019
entspricht 95 % der
mittleren Werte der
Bundeskommission
vom 01.03.2019

im ersten
Ausbildungsjahr 868,72 Euro 913,72 Euro 964,48 Euro

im zweiten
Ausbildungsjahr 922,77 Euro 967,77 Euro 1.021,54 Euro

im dritten
Ausbildungsjahr 1.009,83 Euro 1.054,83 Euro 1.113,43 Euro

C. Inkrafttreten
Die Änderungen treten zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt
Mit dem Beschluss wird der Eckpunktebeschluss der Regionalkommission
Ost vom 14. Dezember 2017 durch den Beschluss der Bundeskommission
vom 14. Juni 2018 und den Korrekturbeschluss der Bundeskommission
vom 11. Oktober 2018 zur Ermittlung der Vergütungs- und Entgeltwerte in
der Region Ost für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019
sowie vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 sowie ergänzt um den
Beschluss zur Anlage 7 vom 4. Juli 2019 angewendet und deren Richtigkeit
bestätigt.
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Vorstehender Beschluss vom 11. Juli 2019 wird hiermit für das Bistum
Dresden-Meißen in Kraft gesetzt.

Dresden, 23. September 2019

         LS

gez. + Heinrich Timmerevers Notar
Bischof von Dresden-Meißen

105. Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag
2019

Liebe Schwestern und Brüder,

als Christen sind wir eingeladen, das, was uns trägt, was uns bewegt und
Orientierung gibt, anderen Menschen weiterzusagen. So können wir ihnen
helfen, Gottes Spuren auch in ihrem eigenen Leben zu entdecken.

Auch in der Diaspora Ostdeutschlands, Nordeuropas und des Baltikums
wollen katholische Christen in dieser Weise Glaubensstifter sein. In Städ-
ten und Dörfern, in denen die große Mehrheit anders- oder nichtgläubig ist,
wollen sie so leben, dass der Funke überspringt, der in ihnen brennt. Auch
möchten sie für Menschen ansprechbar sein, denen der Glaube fremd ge-
worden ist. Doch es mangelt an kirchlichen Begegnungsräumen und Kin-
dergärten, an katechetischem Material und an Fahrzeugen für die weiten
Wege. In dieser Situation kann das Bonifatiuswerk der deutschen Katholi-
ken unsere Glaubensschwestern und -brüder mit jährlich etwa 800 Projek-
ten unterstützen.

Die diesjährige Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerkes steht unter dem
Leitwort „Werde Glaubensstifter“. In diesem Sinne bitten wir Sie, liebe
Schwestern und Brüder, anlässlich des Diaspora-Sonntags am 17. No-
vember erneut um Ihr Gebet und Ihre großzügige Spende bei der Kollekte.

Lingen, den 14. März 2019
Für das Bistum Dresden-Meißen

gez. + Heinrich Timmerevers
Bischof von Dresden-Meißen
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Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 10. November 2019, in allen Gottes-
diensten (auch am Vorabend) verlesen oder den Gemeinden in einer ande-
ren geeigneten Weise bekannt gemacht werden. Der Ertrag der Kollekte
am Diaspora-Sonntag, dem 17. November 2019, ist ausschließlich für das
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken bestimmt.

106. Hinweise zur Durchführung der Diaspora-Aktion im
November 2019

Zu jeder Zeit und an allen Orten braucht die Welt Menschen, die Glauben
stiften. Eine Gesellschaft, in der sich der Einzelne mehr und mehr verunsi-
chert und vereinsamt fühlt, weil es an Orientierungspunkten, Wegmarken
und verlässlichen Zielorten fehlt, braucht Menschen, die Sehnsucht nach
„mehr“ wecken und Räume und Zugänge des Glaubens ermöglichen. Da-
rum hat das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken in diesem Jahr das
Leitwort „Werde Glaubensstifter“ für die bundesweite Diaspora-Aktion ge-
wählt. Als Christen sind wir eingeladen zu helfen, Gott wieder neu zu ent-
decken und die Relevanz der Gottesfrage für unser persönliches Leben
und für die Gemeinschaft der Kirche neu zu buchstabieren.

In der Diaspora, wo Katholiken als Minderheit unter Anders- und Nichtgläu-
bigen leben, stellt sich die Frage nach dem eigenen Glauben in besonderer
Weise. Glaube bleibt lebendig, wo er in der Gemeinschaft mit Gleichge-
sinnten gelebt und gefeiert wird. Der gelebte Glaube wirkt prägend in einer
Gesellschaft, wenn die Glaubenden durch ihr Reden, Handeln und Beten
respektvoll und friedlich mit jedem Menschen umgehen und die Welt vor
Gott halten.

Leitmotiv zur Diaspora-Aktion
Glaubensstifter sind konkrete Personen, die mit ihrem Leben für die Bot-
schaft des Evangeliums stehen. Darum zeigt das Motiv der Diaspora-Ak-
tion 2019 eine junge Frau, die überzeugt ihren Glauben lebt und andere zu
diesem Glauben einladen möchte. Die Pflanze im Hintergrund ist Symbol
dafür, dass Glaube lebendig ist, wächst, gleichzeitig aber auch gepflegt
und geschützt werden muss.

Eröffnung der Diaspora-Aktion
Die Eröffnung der Diaspora-Aktion findet vom 2. bis 4. November 2019 im
Bistum Mainz statt. Gemeinsam mit Bischof Dr. Peter Kohlgraf, Bischöfen
aus Nordeuropa und dem Baltikum und internationalen Gästen aus den
Diasporagebieten feiert das Bonifatiuswerk am Sonntag, 3. November, um
10 Uhr im Dom St. Martin in Mainz ein Pontifikalamt.
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Diaspora-Kollekte am 17. November 2019
Die Diaspora-Kollekte findet am Sonntag, 17. November, in allen Gottes-
diensten (auch am Vorabend) statt. Das jeweilige Generalvikariat überweist
die Spenden, einschließlich der später eingegangenen Gelder, an das Bo-
nifatiuswerk. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte
zeitnah und ohne Abzug weitergeleitet werden. Die Verwendung der Kol-
lekte ist ausschließlich für die Unterstützung der Diaspora bestimmt. Das
Bonifatiuswerk ist seinen Spendern gegenüber dankbar und rechen-
schaftspflichtig.

Diaspora-Aktion in den Gemeinden
Ende August 2019 erhalten alle Priester, Diakone, Pastoral- und Gemein-
dereferenten eine Aktionsmappe mit Ideen zur Gestaltung des Gottes-
dienstes sowie Impulsen zum Leitwort „Werde Glaubensstifter“. Mitte Sep-
tember 2019 wird allen Gemeinden ein Materialpaket zur Gestaltung des
Diaspora-Monats (Pfarrbriefmäntel, Spendentüten und Plakate) zuge-
schickt. Bitte hängen Sie die Aktionsplakate gut sichtbar in Ihrer Gemeinde
auf.

Samstag / Sonntag, 9. / 10. November 2019
Bitte verlesen Sie den Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonn-
tag in allen Gottesdiensten, einschließlich der Vorabendmessen, und ver-
teilen Sie die Spendentüten zum Diaspora-Sonntag.

Diaspora-Sonntag, 16. / 17. November 2019
Bitte legen Sie die restlichen Spendentüten in den Kirchenbänken aus. An-
regende Impulse zur Gestaltung des Gottesdienstes und für die Pastoral
geben das „Gottesdienst-Impulsheft“ sowie das Themenheft „Werde Glau-
bensstifter“, die alle Gemeinden bereits Mitte September erhalten haben
und die als Download unter www.bonifatiuswerk.de/diaspora-aktion abruf-
bar sind. Weisen Sie bitte auf die Diaspora-Kollekte in allen Gottesdiensten
einschließlich der Vorabendmessen hin.

Samstag / Sonntag, 23. / 24. November 2019
Bitte geben Sie das Kollektenergebnis bekannt und verbinden Sie dies mit
einem Wort des Dankes an die ganze Gemeinde.

Informationen und Kontakt für die Nachbestellung
Weitere Informationen und Materialien finden Sie auf:

www.bonifatiuswerk.de.

Bestellungen richten Sie bitte per Mail an:

bestellungen@bonifatiuswerk.de
Tel.: 05251/2996-94
Fax: 05251/2996-88
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107. Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient der Unterstützun  der
Priesterausbildung (Diözesan- und Ordenspriester) in Mittel-, Ost- und
Südosteuropa. Für den Wiederaufbau und die Stärkung der Kirche in den
betroffenen Ländern ist die Priesterausbildung auch 30 Jahre nach dem
Ende des Kommunismus weiterhin sehr wichtig.

Die Kollekte wird über die Diözesen an Renovabis weitergeleitet. Wir bitten
um ein empfehlendes Wort für dieses wichtige Anliegen. Ein Plakat wird
von Renovabis direkt verschickt  bzw. kann dort angefordert werden (Ad-
resse siehe unten).

Die Kollekten-Gelder sollen (so bald wie möglich) mit dem Vermerk „Aller-
seelen-Kollekte 2019“ überwiesen werden an:

LIGA Bank eG
IBAN DE89 7509 0300 0008 2830 01
BIC GENODEF1M05
Buchungsnummer: 60016

Die Bistumskasse leitet die Beträge an Renovabis weiter.

Nähere Auskünfte:
Solidaritätsaktion Renovabis
Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 27, 85354 Freising
Tel.: 08161 5309-53 oder -49
Fax: 08161 5309-44
E-Mail: info@renovabis.de
Internet: www.renovabis.de

108. Heilige Weihen

Am Sonntag, dem 6. Oktober 2019, wird Herr Bischof Heinrich Timmere-
vers

Volker Babucke
aus der Pfarrei Heilig Geist, Dresden-Löbtau

Matthias Schulz
aus der Pfarrei St. Johannes der Täufer, Freiberg

Thomas Sperling
aus der Pfarrei St. Marien, Zittau

die heilige Diakonenweihe spenden.
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Der Weihegottesdienst beginnt um 15.00 Uhr in der Zittauer Pfarrkirche
St. Marien.

Der Bischof bittet den Klerus und die Gläubigen, für die Weihekandidaten
zu beten. Er erinnert aus Anlass der Spendung dieser heiligen Weihe da-
ran, ständig für geistliche Berufungen zu beten.

109. Nutzung katholischer Gottesdiensträume für Gläubige
der Armenischen Kirche in Deutschland

Die Armenisch-Apostolische Orthodoxe Kirche in Deutschland nutzt neben
ihren eigenen Kirchen (Köln, Göppingen, Halle/Saale) für regelmäßige
Gottesdienste auch katholische Kirchen. Dazu erfolgen die Absprachen
langfristig vor Ort. Darüber hinaus wenden sich Gläubige dieser Kirche be-
züglich der Feier von Kasualien (vor allem Taufen und Trauungen) grund-
sätzlich an eine örtliche Schwesterkirche ihrer Wahl mit der Bitte, ihr Got-
teshaus für den armenischen Ritus zur Verfügung zu stellen.

Bischof Serovpe Isakhanyan, der Primas der Armenischen Kirche in
Deutschland, teilt diesbezüglich Folgendes mit: „In letzter Zeit ist es leider
vorgekommen, dass Familien sich an suspendierte armenische Geistliche,
z. B. aus Frankreich, gewandt haben, an einem Ort in Deutschland ein
Sakrament zu spenden, und sich für die Nutzung einer Kirche an eine örtli-
che Schwesterkirche gewandt haben. Diese suspendierten Geistlichen ha-
ben laut unserem Kirchenrecht keine priesterlichen Befugnisse mehr, nut-
zen jedoch die Unwissenheit unserer Gemeindemitglieder aus und spen-
den Sakramente im Namen unserer Kirche.“

In diesem Zusammenhang bittet er darum, dass bei solchen Anfragen für
die Nutzung eines Gotteshauses für den armenischen Ritus darauf bestan-
den wird, dass eine Bestätigung der Diözese der Armenischen Kirche in
Deutschland von den Anfragenden vorgelegt wird. Damit wird sicherge-
stellt, dass es sich tatsächlich um Kasualien handelt, die mit der armeni-
schen Diözese vereinbart wurden und dass kein suspendierter Geistlicher
bzw. keine unbefugte Person den Ritus vollzieht.

Für das Bistum Dresden-Meißen wird hiermit festgelegt, dass bei Anfragen
bzgl. der Nutzung katholischer Gottesdiensträume für Kasualien im Ritus
der Armenisch-Apostolischen Orthodoxen Kirche durch den Antragsteller
eine Bestätigung der Rechtmäßigkeit, ausgestellt durch die Diözese der
Armenischen Kirche in Deutschland, Allensteiner Straße 5, 50735 Köln,
vorzulegen ist. Anderenfalls ist die Nutzung katholischer Gottesdienst-
räume für diese Fälle nicht gestattet.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
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OR Stephan Thuge
Tel.: 0351 4844-763
E-Mail: stephan.thuge@ordinariat-dresden.de

110. Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmer am
10.11.2019

Gemäß den Beschlüssen der Deutschen Bischofskonferenz werden die
Gottesdienstteilnehmer zwei Mal im Jahr gezählt. Die zweite Zählung findet
am zweiten Sonntag im November (10.11.2019) statt.

Zu zählen sind alle Personen, die an den sonntäglichen Hl. Messen (ein-
schl. Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die Besucher der
Wort- oder Kommuniongottesdienste, die anstelle einer Eucharistiefeier
gehalten werden. Zu den Gottesdiensteilnehmern zählen auch die Angehö-
rigen anderer Pfarreien (z. B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Touristen und
Besuchsreisende).

Die Erfassung erfolgt seit 2018 pro Gottesdienststation in der zustän-
digen Pfarrei. Um Ihnen die Arbeit bei der Erfassung zu erleichtern,
werden Zusatzerhebungsbögen für die kirchliche Statistik bereits zum
Zählsonntag in e-mip freigeschaltet. Dort können die Gottesdienstorte
einzeln erfasst und die Anzahl der Gottesdienste, sowie die Anzahl
der Besucher eingetragen werden. Die Übertragung in den Erhe-
bungsbogen am Jahresende erfolgt dann automatisch.
Bei der Einrichtung der Gottesdienststationen in e-mip und weiteren Fragen
zur Erfassung der Gottesdienstbesucher, ist Ihnen die kirchliche Melde-
stelle gern behilflich:

Gregor Siegburg
Tel.: 0351 3364-719
E-Mail: meldewesen@ordinariat-dresden.de

111. Kostenpflichtige Bestellungen von Listen und Etiketten
aus dem Meldewesen (e-mip) über die kirchliche
Meldestelle im Rechenzentrum in Mainz

Durch eine Vertragsänderung seitens des Rechenzentrums in Mainz wer-
den zukünftig die Lieferungen von Listen und Etiketten an die Pfarreien als
Sonderleistung in Rechnung gestellt.
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Herausgeber:
Bistum Dresden-Meißen
Käthe-Kollwitz-Ufer 84
01309 Dresden

Pfarreien, die über die kirchliche Meldestelle Listen oder Etiketten im Re-
chenzentrum bestellen, bekommen diese Leistungen ab 1. Januar 2020 in
Rechnung gestellt. Der Preis beträgt derzeit für Listen 0,011 € je Daten-
satz. Für Etiketten beträgt der Preis 0,022 € je Etikett. Anfallende Porto-
kosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

Für Pfarreien, die ihre Listen und Etiketten selbst ausdrucken, entstehen
nach wie vor keine Kosten seitens des Rechenzentrums bzw. der kirchli-
chen Meldestelle.

112. + 113.

Diese Nummern enhalten personenbezogene Daten, die aus datenschutz-
rechtlichen Gründen nicht im Internet veröffentlicht werden dürfen.

gez. Andreas Kutschke
Generalvikar
des Bistums Dresden-Meißen


